
 
 
 
 

Protokollauszug 
Sitzung des Hauptausschusses vom 25.08.2022 

 
 
TOP 3.1.  Förderung der Frauenfachberatungsstellen/Veränderung der 
Auszahlungsmodalitäten 
 
ungeändert beschlossen 
DrS/2006/069-01 
 
 

Herr Schuchardt erklärt, dass er die Zusammenarbeit gut und richtig finde. Er fragt 
nach, warum in der Vorlage unterschiedliche Auszahlungsfaktoren (1 und 1,5) für 
die Verteilung genannt werden. Frau Höppner-Reher erklärt, dass dies die Auszah-
lungsmodalitäten des Landes seien. Die Summe werde durch 2,5 geteilt und davon 
1 Teil an das Frauenzimmer und 1,5 Teile an die Beratungsstelle Norderstedt und 
Kaltenkirchen ausgezahlt.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss beschließt, die Förderung der Frauenfachberatungsstellen ab 
01.01.2023 entsprechend der Fördermodalitäten des Landes Schleswig-Holstein 
durchzuführen. Die Verteilung der Gesamtsumme erfolgt anteilig mit 1,0 an das 
Frauenzimmer e.V. (Standort Bad Segeberg) und 1,5 an die Frauenräume e.V. 
(Standorte Norderstedt und Kaltenkirchen). Der Betrag wird für jeden Träger fol-
gendermaßen ausgezahlt: je 50 % der Fördersumme zu Beginn eines Haushaltjah-
res und 50% in der Mitte des Jahres. 
  
Die Auszahlung in einem Sockelbetrag von 80 Prozent und wirkungsorientiert an-
hand der geleisteten Beratungskontakte in Höhe von 20 Prozent entfällt. (s. Be-
schluss vom 28.08.2006 Drs/2006/069) 
  
 

 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 

 Zustimmung Ablehnung Enthaltung Anwesende 
CDU 4    4 
SPD 3     3 
B 90/ Die Grünen 2     2 



 
FDP 1     1 
AfD 1     1 
WI-SE      - 
Gesamt  11     11 
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